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Die Einführung der EPSAS scheint rechtlich und fachlich gut begrün-
det. Es überrascht mit Blick auf die der öffentlichen Finanzstatistik zu-
grunde liegenden Statistiknormen nicht, dass die EU die existierenden 
IPSAS trotz berechtigter Zweifel an deren Eignung als Referenznormen 
gewählt hat. Die Diskussion in Deutschland sollte sich daher auf die 
notwendige Weiterentwicklung der IPSAS auf Grundlage des neuen 
IPSAS-Rahmenkonzepts und die bevorstehende Einführung der EPSAS 
konzentrieren, statt erneut in eine Debatte über die Vor- und Nachteile 
von Doppik und Kameralistik zu verfallen. Die EPSAS bergen die Chance 
auf eine Vergleichbarkeit der öffentlichen Haushalte in Deutschland 
und Europa, aber auch das Risiko einer unreflektierten Übernahme der 
IPSAS, falls Deutschland sich nicht bald substanziell einbringt. Für jede 
einzelne Gebietskörperschaft bietet sich die Chance, das Haushalts- und 
Rechnungswesen nachhaltig zu optimieren.
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Mitgliedstaaten beheben, um die in der 
Sixpack-Gesetzgebung geforderte und in-
tensivierte makroökonomische Überwa-
chung der Mitgliedstaaten zu verbessern5. 
Die Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit 
der Primärdaten für die Finanzstatistik 
ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
Tauglichkeit jeder darauf basierenden sta-
tistischen Erhebung oder Auswertung, so 
dass die Art. 338, 121 AEUV eine hinrei-
chende Rechtsgrundlage für die EU-Kom-
mission darstellen sollten.

An dem beklagten Mangel an Transpa-
renz und Vergleichbarkeit kann mit Blick 
auf die heterogene Lage des öffentlichen 
Haushalts- und Rechnungswesens in Eu-
ropa, aber auch in Deutschland, und die 
damit auf der Grundlage des ESVG 2010 
verbundenen vielfältigen statistischen 
Transformationsrechnungen kein Zwei-
fel bestehen6. In der deutschen Debatte 
über die EPSAS wird dieses legitime Har-
monisierungs- und Validierungsbestre-
ben der EU hinsichtlich der statistischen 
Primärdaten leider allzu häufig mit einer 
Standardisierung des Haushalts- und 
Rechnungswesens der Mitgliedstaaten 
gleichgesetzt7. Eine solche Standardisie-
rung wäre europarechtlich heute nicht 
zulässig8. Es darf auch mit guten Gründen 

Herausforderung EPSAS: Worum 
geht es?

Die Europäische Union hat im Zuge der 
so genannten Sixpack-Gesetzgebung zur 
Reform des Europäischen Stabilitäts- und 
Wachstumspakts im Jahr 2011 die Prü-
fung einer Angleichung der öffentlichen 
Rechnungslegung auf der Basis der Inter-
national Public Sector Accounting Stan-
dards (IPSAS) beschlossen1. Grundlage 
und Zielsetzung dieser Prüfung sind vor 
allem die Art. 338, 121 (1), (6) AEUV2, 
also die Normen zur Statistik und zur 
multilateralen Überwachung. 

Die Initiative der EU-Kommission zur 
Einführung der European Public Sector 
Accounting Standards (EPSAS) scheint 
vor diesem Hintergrund rechtlich gut ab-
gesichert3. Art. 338 AEUV war auch be-
reits die Rechtsgrundlage zum Erlass des 
Europäischen Systems volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen (ESVG), auf 
dessen Daten letztlich die Verfahren der 
multilateralen Überwachung nach Art. 
121 AEUV beruhen4. Eurostat und die 
EU-Kommission wollen durch die EPSAS 
Mängel bei der Transparenz und Ver-
gleichbarkeit der Primärdaten zur Finanz-
statistik und bei der Rechnungslegung der 

1   Vgl. EU (2011), Richtlinie 2011/85/EU 

2   AEUV (2009) = Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union vom 1. Dezember 2009

3   a.A. Ohler (2014)

4  Vgl. nur Radermacher (2013/14), Vorwort; 
Makaronidis (2015a), S. S5

5   Vgl. nur Makaronidis (2015a), S. S3f

6 Vgl. nur Makaronidis (2015a); Ellerich (2015); 
Müller-Marqués-Berger/Heiling (2015a), S. 178ff; 
Budäus/Hilgers/Raupach (2014); PwC (2014); EY 
(2012); KGSt/Bertelsmann/Budäus (2009) 

7   Vgl. nur Ohler (2014), S. 6ff; Adam (2014), S. 111ff

8   Vgl. insoweit zu Recht Ohler (2014)
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bezweifelt werden, ob eine entsprechen-
de Änderung der EU-Verträge nach dem 
deutschen Grundgesetz überhaupt verfas-
sungskonform wäre9. Die EU-Kommission 
betreibt allerdings die Einführung der 
EPSAS eben gerade nicht (mehr) als Stan-
dardisierung des Haushalts- und Rech-
nungswesens, sondern als Initiative zur 
Verbesserung der statistischen Primärda-
ten10. 

Den deutschen Gesetzgebern in Bund 
und Ländern wird also nach den bisheri-
gen Ankündigungen der EU-Kommissi-
on11 auch unter dem Regime der EPSAS 
weiterhin freistehen, wie sie ihr Haus-
halts- und Rechnungswesen organisieren 
möchten. Sie müssten allerdings, ähnlich 
wie es auch den kapitalmarktorientier-
ten Kapitalgesellschaften für deren IFRS, 
HGB- und Steuerbilanzen zugemutet 
wird, auf Basis der EPSAS sicherstellen, 
dass die statistischen Pflichten zur Pri-
märdatenerfassung erfüllt werden. Als 
Veranschaulichung für diese Konzeption 
kann das Haushalts- und Rechnungswe-
sen der EU-Kommission gelten, wo ein 

weitgehend kameralistischer Haushalt im 
Rahmen einer „Haushaltsbuchführung“ 
mit einer Rechnungslegung auf Basis einer 
„Finanzbuchführung“ in Anlehnung an 
die IPSAS kombiniert wird12.

Herausforderung EPSAS: Die inter-
nationale Perspektive

Die Eignungsprüfung der IPSAS auf Ba-
sis der Richtlinie 2011/85/EU13 hat er-
geben, dass die IPSAS nicht ohne einen 
Adaptionsprozess übernommen wer-
den können14. Die Kommission hat des-
halb an die Eignungsprüfung ein zweites 
Konsultationsverfahren zu geeigneten 
Governancegrundsätzen für dieses Ad-
aptionsverfahren angeschlossen. Die EU 
hat damit – durchaus auch im deutschen 
Interesse15 – deutlich gemacht, dass so-
wohl eine Anpassung der IPSAS als auch 
ein über das IPSAS-Board hinausgehendes 
Governance-Verfahren erforderlich sind16. 
Gleichzeitig hat die EU aber auch erken-
nen lassen, dass sie inhaltlich nur sehr be-
grenzte Abstriche bei den IPSAS machen 
möchte17.

Diese Position von Eurostat ist aus 
internationaler Perspektive gut nachvoll-
ziehbar. Eine weitgehende Übernahme der 
IPSAS begrenzt nicht nur den Adaptions-
aufwand für die Erstfassung der EPSAS, 
sondern auch dauerhaft bei der Weiter-
entwicklung beider Normen. Gleichzeitig 
wird auch der Anpassungsaufwand der 
Mitgliedstaaten begrenzt, weil sich – mit 
Ausnahme Deutschlands – zahlreiche Mit-
gliedstaaten schon heute in irgendeiner 
Form mehr oder weniger an IPSAS oder 
IFRS anlehnen18. Eurostat bleibt vor die-
sem Hintergrund aus pragmatischer Sicht 
gar nichts anderes übrig als die Adaption 
weitgehend unveränderter IPSAS vorzu-
schlagen19, zumal auch für Deutschland 
gilt, dass die Sonderheiten der Standards 
staatlicher Doppik (SsD) und des kom-
munalen Haushaltsrechts in all ihren un-
terschiedlichen Schattierungen die Kosten 
von Rechnungslegung und Rechnungs-
prüfung tendenziell erhöhen20. Auf welche 
Normierungsgrundlage außer den IPSAS 
sollte man sich mit Blick auf den von Eu-
rostat avisierten engen Zeitplan21, die in-
ternationale Kulisse und die internationa-
le Kostenbilanz berufen?22 

Ein zentrales Argument für eine weit-
gehende Übernahme der IPSAS liegt un-
ausgesprochen in den internationalen Sta-
tistikvorschriften der Vereinten Nationen 
(SNA 2008)23, die auch für die Überar-
beitung der Vorschriften des Internationa-
len Währungsfonds (GFSM 2014)24 und 
für das ESVG 2010 prägend waren25; die 
statistischen Vorgaben von UN und IMF 
sind für die EU weitgehend verbindlich 
(vgl. Abb. 1). 

Es scheint daher für Eurostat beinahe 
zwingend, die skizzierten internationalen 
Vorschriften auf die Initiative zur Ver-

9 Vgl. Kirchhof (2006); Brixner/Harms/Noe (2003), 
B4ff; a.A. Ohler (2014)

10 Vgl. nur Makaronidis (2015a), S. S4f, insbes. S. S5

11 Vgl. nur Makaronidis (2015a); EU (2013a); EU 
(2013b).

12 Vgl. nur EU (2015a) http://ec.europa.eu/bud-
get/explained/reports_control/annual_rep/
ann_rep_de.cfm, Zugriff am 6.09.2015; EU 
(2015b), Haushaltsentwurf 2016 http://eur-lex.
europa.eu/budget/www/index-de.htm, Zugriff 
am 6.09.2015; EU (2014a) Haushaltsrechnung; 
EU (2014b) Jahresabschluss; Lüder nennt diese 
international übliche Konstruktion neuerdings 
Rechnungslegungsdoppik im Gegensatz zur 
von ihm so bezeichneten Steuerungsdoppik, die 
v.a. im deutschsprachigen Raum als Integrierte 

Abb. 1: Standardisierung in Deutschland und der Welt

Verbundrechnung verbreitet ist (Lüder (2015); vgl. 
auch Lüder (1999); Lüder (2004).

13 EU (2011), Richtlinie 2011/85/EU.

14 Europäische Kommission (2013a), (2013b), PwC 
(2014); Makaronidis (2015a).

15 Vgl. nur Bundestag (2013), Rechnungshöfe (2014).

16 Makaronidis (2015a), insbes. s. S. 4ff.

17 Vgl. Makaronidis (2015a), PwC (2014); Makaronidis 
(2015b).

18 Vgl. PwC (2014); EY (2012); Adam (2014).

19 Vgl. nur Makaronidis (2015a), PwC (2014); 
Makaronidis (2015b).

20 Vgl. nur Budäus/Hilgers/Raupach (2014).

21 Vgl. nur Makaronidis (2015a), s. S. 6f.

22 Im Ergebnis so auch Müller-Marqués Berger/
Heiling (2015b); Müller-Marqués Berger/Heiling 
(2014); Conrath-Hargreaves/Wüstemann (2014); 
Budäus/Hilgers/Raupach (2014); KGSt/Bertels-
mann/Budäus (2009), S. 33ff, insbes. S. 34; 
Brixner/Harms/Noe (2003), Randnummer C55f; 
a.A. Gerhards (2014); differenziert Brinkhaus 
(2015); Wüstemann/Wüstemann (2014).

23 SNA (2008) = System of National Accounts 
(System Volkswirtschaftlicher Ge samt rech nun-
gen der Vereinten Nationen).

24 GFSM (2014) = Government Finance Statistics 
Manual 2014 des Internationalen Währungsfonds 
(IMF).

25 Radermacher (2013), Vorwort, Seite iii.
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besserung der Primärdaten für das ESVG 
2010 durch die EPSAS anzuwenden. Der 
IMF spricht hier – anders als die aus po-
litischen Gründen zurückhaltende EU-
Kommission26 – eine deutliche Sprache: 
„The recording of economic events under-
lying GFS derives from general bookkee-
ping principles. Double-entry recording is 
used for recording all flows.“27 Die dop-
pelte Buchführung, wie sie in den zitierten 
GFSM 2014 beschrieben ist, entspricht 
den angelsächsischen Vorstellungen der 
IFRS/IPSAS. Das IPSAS-Board hat die-
se Perspektive der SNA 2008 und GFSM 
2001 konsequent aufgegriffen und 2015 

ein Projekt „Alignment of IPSAS and 
Government Finance Statistics Reporting 
Guidelines“ abgeschlossen28. Der Weg von 
Eurostat scheint daher durch verbindliche 
Zusagen der EU auf internationaler Ebene 
weitgehend vorgezeichnet.

Herausforderung EPSAS: Die 
natio nale Perspektive

Aus deutscher Perspektive dürfte damit 
die Gefahr einer durchgreifenden Vorgabe 
für das ganze öffentliche Haushalts- und 
Rechnungswesen vom Tisch sein29, so 
dass auch die von Bundestag und Bun-
desrat vehement geforderte Wahlfreiheit 
im Haushaltswesen zwischen Doppik 
und Kameralistik30 gewährleistet scheint. 
Viel gewonnen ist damit freilich nicht, 
weil wie im ersten Abschnitt gezeigt, die-
se befürchtete Gefahr mangels rechtlicher 
Regelungskompetenz der EU ohnehin nie 
real bestanden hat. Damit ist aber nicht 
beantwortet, ob deutsche Gebiets körper-
schaften durch die EPSAS und internati-
onale Statistiknormen faktisch durch die 
Hintertür zur Einführung eines doppi-

schen Rechnungswesens nach angelsäch-
sischen (IFRS-/IPSAS-) Standards gezwun-
gen werden. 

Wir haben bereits festgestellt, dass auf 
Basis der IFRS/IPSAS erhobene Primärda-
ten in Bezug auf den heutigen Stand der 
internationalen Statistikregeln besser als 
SsD-/HGB-Daten geeignet sind, um deren 
Anforderungen zu erfüllen. Die GFSM 
2014 beinhalten wie gezeigt auch zur 
deutschen Debatte um ein kameralisti-
sches Rechnungswesen ein deutliches Vo-
tum pro Doppik31. Sind aber auf Basis der 
IFRS/ IPSAS erhobene Primärdaten auch 

geeignet, um Aussagen zur Tragfähigkeit 
öffentlicher Haushalte zu machen? 

Diese Frage ist mit Blick auf die inter-
nationale Staatsschuldenkrise, die Urteils-
fähigkeit internationaler Kapitalmärkte 
und die Zukunft unseres Staatswesens 
aktueller denn je. In dieser Fragestellung 
stehen sich zwei inhaltlich weitgehend un-
vereinbare Positionen gegenüber: 
  Bundestag und Bundesrat haben deut-

lich gemacht, dass sie zur Beurteilung 
der Tragfähigkeit öffentlicher Haus-
halte nur Daten für geeignet halten, die 

das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip 
und das Objektivierungsgebot hinrei-
chend beachten32. Der deutsche Gesetz-
geber pocht damit auf die tragenden 
Prinzipien der SsD und des deutschen 
kommunalen Haushaltsrechts. 

  Vorsichtsprinzip und Objektivierungs-
gebot werden in dem kapitalmarkto-
rientierten, angelsächsisch geprägten 
System der IFRS/IPSAS weitgehend 
zurückgedrängt, indem statt auf „re-
liability“33 auf „relevance“, „verifia-
bility“ und „faithful representation“ 
(„true and fair view“) abgestellt wird34. 
Letztlich geht es um die Frage, ob die 
durch die Rechnungslegung präsentier-
ten Daten primär für kurzfristige Kapi-
talmarktentscheidungen nützlich sein 
sollen („decision usefulness“), indem 
sie auf möglichst aktuellen Vermögens-
werten beruhen35. 

Die deutsche Position setzt demgegenüber 
auf die Legitimations- und Schutzfunk-
tion des parlamentarischen Budgetrechts 
und den Gläubigerschutz des HGB, um 
so einen normativen Beitrag zur Gene-
rationengerechtigkeit, zur langfristigen 
Tragfähigkeit öffentlicher Haushalte und 
ganz aktuell zur Bewältigung der maß-
geblich durch Fehlentscheidungen der 
Kapitalmarktakteure bedingten interna-
tionalen Schuldenkrise zu leisten. In die-
sem Zusammenhang soll das öffentliche 
Haushalts- und Rechnungswesen nach 
deutscher Tradition normativ gewährleis-
ten, dass die öffentliche Kreditaufnahme 
durch wirksame haushaltsrechtliche Rege-
lungen begrenzt werden kann36. 

Diesen Zielsetzungen werden das Vor-
sichtsprinzip und das Objektivierungsge-
bot des deutschen Handelsrechts in be-
sonderer Weise gerecht37. Prinzipien, die 
auch die SsD und das heterogene kom-

26 Vgl. nur Makaronidis (2015a), S. S4f.

27 GFSM 2014, Ziffer 3.54.

28 IFAC (2015), www.ipsasb.org/projects/alignment-
ipsas-and-government-finance-statistics-re-
porting-guidelines, Zugriff am 3.09.2015; Müller-
Marqués Berger/Heiling (2015a), S. 171.

29 Vgl. zu dieser deutschen Sorge nur die Beschlüsse 
von Bundestag (2015) und Bundesrat (2014); 
Rechnungshöfe (2014).

30 Bundestag (2013).

31 GFSM 2014, Ziffer 3.54.

32 Vgl. nur Bundestag (2015), Bundesrat (2014).

»Unklar ist derzeit, ob deutsche Gebiets-
körper schaften durch die EPSAS und 
internationale Statistiknormen faktisch 
durch die Hintertür zur Einführung eines 
doppischen Rechnungswesens nach IFRS-/
IPSAS-Standards gezwungen werden.«

33 Verlässlichkeit im Sinne des Vorsichtsprinzips und 
des Objektivierungsgebots.

34 Vgl. IFAC (2014); Conrath-Hargreaves/Wüstemann 
(2014), S. 4ff; Müller-Marqués Berger/Heiling 
(2015), S. 174.

35 Vgl. Wüstemann/Wüstemann (2014); Conrath-
Hargreaves/Wüstemann (2014), S. 4ff.

36 Vgl. nur Brixner/Harms/Noe (2003), Randziffern 
B4ff m.w.N.; Lüder (1999), S. 7f.

37 Vgl. nur Wüstemann/Wüstemann (2014), insbes. 
S. 592 ff.; Conrath-Hargreaves/Wüstemann (2014), 
S. 4ff.; Eibelshäuser (2006), S. 620; Breidert/
Rüdinger (2008), S. 33 ff.
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munale Haushaltsrecht in Deutschland 
durchgehend prägen, etwa indem die 
Investitionsgüter zu ihren Anschaffungs- 
und Herstellungskosten bewertet und in 
ihrem Wert auf dieser Basis fortgeschrie-
ben werden. Damit wird, dem Gedanken 
des früheren Art. 115 GG und den Leit-
prinzipien des kommunalen Haushalts-
rechts folgend, mit der Aktivierungsober-
grenze vergangener Investitionsausgaben 
eine normative Bemessungsgrundlage für 
die Kreditfinanzierung und deren Tilgung 
in Höhe der Ausgaben für künftig noch 
nutzbare Vermögenswerte geschaffen38. 
Die Regelungsziele von IFRS/ IPSAS, 
GFSM 2014, SNA 2008 und ESVG 2010 
auf der einen Seite sowie des HGB und 
des deutschen Haushaltsrechts auf der 
anderen Seite sind daher bis heute weitge-
hend unvereinbar39. 

In dem oben skizzierten internationa-
len Kontext scheint es aus deutscher Sicht 
wenig hilfreich, im Sinne einer Alles-oder-
Nichts-Position weiterhin einen spätestens 
mit den GFSM 2014 verlorenen Kampf 
um die Eignung von Doppik und Kame-
ralistik40 oder um einen individuell be-
wertbaren Zusatznutzen der IPSAS/EPSAS 
für deutsche Kommunen41 zu führen. Die 
Bundesregierung sollte stattdessen ent-
schlossen der Empfehlung des Haushalts-
ausschusses des 17. Deutschen Bundes-
tages aus dem Jahr 2013 folgen, „durch 
aktive Mitgestaltung der EPSAS darauf 
hinzuwirken, dass bewährte deutsche 
Rechnungslegungsgrundsätze ausreichend 
Beachtung finden und die Einführung der 
bzw. Umstellung auf die neuen Standards 

mit möglichst geringem Aufwand erfolgen 
könnte“42. 

Die Bundesregierung hat auf inter-
nationaler Ebene bei EU, IMF und UN 
gute inhaltliche Argumente, um dort ent-
schlossen für die bewährten deutschen 
Rechnungslegungsgrundsätze zu werben. 
Als Konsequenz aus der nach wie vor 
bedrohlich eskalierenden internationa-
len Staatsschuldenkrise sollte eine nor-
mative Begrenzung der Staats schulden 
durch wirksame Regeln im öffentlichen 
Haushalts- und Rechnungswesen, viel-
leicht auch mit Hilfe eines Insolvenzver-
fahrens für staatliche und kommunale 
Gebietskörperschaften43, angesichts der 
nachweislich mangelnden Urteilskraft der 
internationalen Kapitalmärkte nicht nur 
im deutschen Interesse sein. Mit diesem 
Hintergrund lohnt ein Einsatz für das Ob-
jektivierungsgebot und das Vorsichtsprin-
zip. „Decision Usefulness“ und „Faith-
ful Representation“, die in den IPSAS 
zahlreiche Wahlrechte, insbesondere bei 
der Fortschreibung der Vermögenswerte 
begründen44, reichen angesichts der be-
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38 Vgl. nur Brixner/Harms/Noe (2003), Rand num-
mer C57ff. m.w.N.

39 Im Ergebnis so auch Wüstemann/Wüstemann 
(2013); Wüstemann/Wüstemann (2014); Conrath-
Hargreaves/Wüstemann (2014).

40 Vgl. nur Bundestag (2015) und Bundesrat (2014).

41 Vgl. nur Adam (2014).

42 Bundestag (2013), Seite 3; so im Ergebnis auch 
Con rath-Hargreaves/Wüstemann (2014).

43 In allerjüngster Zeit hat sich auch das Bundes fi-
nanzministerium dieser Forderung angeschlos-
sen (vgl. nur FAZ (2015), S. 19); zu einem konzep-
tionellen Vorschlag vgl. nur Brixner/Höptner/

wiesenen Anfälligkeit der internationalen 
Kapitalmärkte für Fehlurteile nicht aus, 
um hinreichende Ansatzpunkte für eine 
nachhaltige Haushaltspolitik und daran 
geknüpfte wirtschaftspolitische Strategien 
zu begründen. 

Im Interesse verlässlicher numerischer 
Haushaltsregeln45 scheint es darüber hi-
naus nicht im Sinne der öffentlichen Fi-
nanzstatistik und der Begrenzung von 
Staatsverschuldung im Interesse künftiger 
Generationen zu sein, nach der konjunk-
turreagiblen Abhängigkeit der staatli-
chen Verschuldungsnormen vom Brutto-
inlandsprodukt mit den Zeitwerten der 
IFRS („fair value“) eine weitere konjunk-
tur- und wachstumsreagible Größe einzu-
führen. Wohin das führen kann, zeigt das 
aktuelle Beispiel Griechenlands, aber auch 
die Situation Deutschlands und Frank-
reichs um das Jahr 2003 herum. Gerade 
in Konjunktur- und Wachstumskrisen, 
wenn Investitionen zur Zukunftssicher-
heit besonders notwendig sind, begrenzen 
prozyklische Auswirkungen der Statistik 
die staatlichen Handlungsspielräume. Der 
deutsche Sachverständigenrat hat bereits 
2007 in einem Sondergutachten zur deut-
schen Schuldenbremse vor einer solchen 
Politik gewarnt46.

Die EPSAS können daher der Anlass 
für ein inhaltlich prägendes deutsches En-
gagement auf internationaler Ebene sein. 
Das neue IPSAS-Rahmenkonzept bietet 
hier ein erstes Einfallstor, indem dort ne-
ben der „decision usefulness“ auch die 
„accountability“ (Rechenschaftspflicht) 
als gleichberechtigter Rechnungszweck 
genannt wird47. Es käme nun aus deut-
scher Sicht darauf an, nicht nur die EP-
SAS, sondern auch die Überarbeitung der 
IPSAS im Zuge des neuen Rahmenkon-
zepts und die internationalen Statistiknor-

Abb. 2: Bewertung der IPSAS-Normen als Grundlage für statistische Primärdaten (Erläuterung: 
oberer Balken: „Basis“, mittlerer Balken: „kritisch“, unterer Balken: „sehr kritisch“)

Welteke u.a. (2010), Diskussionspapier zur 
Insolvenz von Gebietskörperschaften; Brixner/
Höptner/Ihmels u.a. (2011), Stabilisierung und 
Sanierung von Kommunen – Thesenpapier.

44 IPSAS 17 räumt z.B. ein Wahlrecht für die 
Fortschreibung der Vermögenswerte von Sach-
anlagen zwischen Anschaffungs- und Her stel-
lungskosten und schwankenden Zeit wer ten (fair 
value) ein.

45 Vgl. EU (2011).

46 Sachverständigenrat (2007).

47 Vgl. IFAC (2014); Wüstemann (2015), Folie 21; 
Müller-Marqués Berger/Heiling (2014), S. 173f.
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men über den Hebel der EPSAS entschlos-
sen mitzugestalten. 

Herausforderung EPSAS: Die indi-
viduelle Perspektive
Die individuelle Perspektive der EPSAS-
Einführung wird in Deutschland bisher 
fast ausschließlich unter dem Aspekt einer 
Umstellung des gesamten Haushalts- und 
Rechnungswesens auf IPSAS-Normen 
diskutiert48. Die Freie und Hansestadt 
Hamburg hat sich daher 2015 mit der arf 
GmbH und der SAP AG vor dem bisher 
skizzierten Hintergrund entschlossen, in 
einem so genannten Proof of Concept zu 
untersuchen, welche Auswirkungen eine 
EPSAS-Einführung bei einem auf den SsD 
basierenden Haushalts- und Rechnungs-
wesen für eine deutsche Gebietskörper-
schaft tatsächlich hätte49.

Dem PoC liegt die Umsetzung in Form 
eines Parallelsystems mit SsD-Haushalts-
wesen und EPSAS-Statistik zugrunde. 
Dem deutschen Gesetzgeber ist mit Blick 
auf die oben skizzierten Implikationen für 
das Haushalts- und Rechnungswesen50 
dringend zu empfehlen, über eine solche 
Lösung nachzudenken51. Ein solches Vor-
gehen entspricht auch dem nationalen 
und internationalen Standard bei der Aus-
schüttungssperrfunktion für Privatunter-
nehmen und nicht zuletzt der Praxis der 
EU-Kommission bei ihrem eigenen Haus-
halts- und Rechnungswesen52.

Am Beispiel Hamburgs lässt sich auf 
Basis erster Erkenntnisse abschätzen, dass 
der Aufwand für ein solches Parallelsys-

tem vielfach überschätzt wird; dies bereits 
deshalb, weil die Erfassung und Fortfüh-
rung der Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten auch in einem zeitwertorientierten 
IFRS-/ IPSAS-System erforderlich ist. Die 
Einschätzung ist freilich davon abhängig, 
dass die betroffene Gebietskörperschaft 
– wie Hamburg – bereits über eine leis-
tungsfähige IT-Technik verfügt, die insbe-
sondere einen zweiten Bewertungsbereich 
für die statistischen IPSAS-Werte ermög-
licht. Darüber hinaus ist eine moderne 
und relativ zentrale Organisation der 
Buchhaltung, insbesondere für die Kon-
zernrechnung und die Zweitbewertung 
für statistische Zwecke notwendig (vgl. 
Abb. 2).

Auf dieser Basis lassen sich dann eini-
ge IPSAS-Normen eindeutig benennen, die 
für statistische Primärdaten weitgehend 
entbehrlich und/oder mit besonderem 
Aufwand verbunden wären; hierzu gehö-
ren insbesondere die Segmentberichter-
stattung, die Behandlung von Steuerforde-
rungen und der Komponentenansatz bei 
Sachanlagen (vgl. Abb. 2). Im EPSAS-Pro-

zess käme es nun darauf an, diese IPSAS 
auszuschließen oder zu modifizieren. 

Es zeigt sich auch, dass der individu-
elle Umstellungsaufwand stark von den 
skizzierten Voraussetzungen der jeweils 
betroffenen Gebietskörperschaft53 und 
damit von ihren bereits in die Moderni-
sierung des Haushalts- und Rechnungswe-
sens investierten Aufwendungen abhängt; 
besondere Bedeutung kommt hier dem 
Vorhandensein, der Verlässlichkeit und 
der technischen Ausstattung der Anlagen-
buchhaltung zu.

Eine Gebietskörperschaft – wie Ham-
burg – mit doppischem Haushalts- und 
Rechnungswesen, moderner IT-Technik 
und leistungsfähiger, eher zentral organi-
sierter Buchhaltung wird die Umstellung 
mit überschaubarem Aufwand bewerk-
stelligen können (vgl. Abb. 3), wenn es im 
EPSAS-Prozess gelingt, die wesentlichen 
Kostentreiber wie die Segmentberichter-
stattung und den Komponentenansatz zu 
vermeiden (vgl. Abb. 2).  

Die skizzierten Überlegungen und Vo-
raussetzungen zeigen allerdings, dass der 
von Eurostat genannte Zeithorizont für 
die Umstellung54 nach allen Erfahrungen 
mit bisherigen Modernisierungsprojek-
ten als sehr ambitioniert einzuschätzen 
ist. Dies gilt für eine Gebietskörperschaft 
wie Hamburg bedingt, je nach den noch 
zu definierenden individuellen Zielen 
und daraus resultierenden Handlungsbe-
darfen im EPSAS-Prozess. Für Gebiets-
körperschaften mit schlechterer Aus-
gangsposition, insbesondere heute noch 
kameralistischem Haushalts- und Rech-
nungswesen, sind erhebliche Zeitprobleme 
zu befürchten. Es ist daher allen Gebiets-
körperschaften zu raten, sich rechtzeitig 
mit den individuellen Zielen und Auswir-

48 Vgl. nur Adam (2014); Rechnungshöfe (2014); 
Budäus/Hilgers/Raupach (2014); a.A. Gerhards 
(2014).

49 Diese Fragestellung wurde bisher in dieser Form 
nicht untersucht; vgl. nur Adam (2014); PwC 
(2014); EY (2012).

50 U.a. schwankende Zeitwerte, mangeln-
de Objektivierung, Verstoß gegen das Vor-
sichtsprinzip und damit gegen die Ge ne ra tio nen-
gerechtigkeit.

51 Eine solche Konstruktion (kameralistischer Haus-
halt und EPSAS-Rechnungslegung) könnte nach 
der Beschlusslage von Bundestag und Bundesrat 

Abb. 3: Ausgangsvoraussetzungen und Handlungsbedarfe auf individueller Ebene

(vgl. Fußnote 31) auch eine Lösung für den Bund 
und andere deutsche Gebietskörperschaften mit 
kameralistischem Haushaltswesen sein.

52 Vgl. nur Lüder (2015); Lüder (2004); bei der EU 
wird allerdings – anders als in Hamburg – ein 
kameralistisches Haushaltswesen mit einer 
Rechnungslegung nach IPSAS kombiniert (vgl. 
Fußnote 12).

53 V.a. Doppik oder (erweiterte) Kameralistik, IT-
Technik, Organisation der Buchhaltung, Quali fi ka-
tion der Beschäftigten

54 Vgl. Makaronidis (2015a), S. S6f (3-5 Jahre bzw. 6 
Jahre bis zur Konzernbilanz)
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kungen zu befassen und eher früher als 
später mit den Vorbereitungen zu begin-
nen.

Die bisherige Zurückhaltung vieler 
deutscher Gebietskörperschaften bei der 
Modernisierung des Haushalts- und Rech-
nungswesens und die vielfältigen Kom-
promisse in den Einführungsprozessen 
erweisen sich demnach bei der Analyse 
auf individueller Ebene als Bumerang55. 
Die Forderung nach einer transparenteren 
Koordination und mutigeren Modernisie-
rung des Haushalts- und Rechnungswe-
sens in Deutschland besteht schon spätes-
tens seit der Jahrtausendwende56. Es stellt 
sich somit zuletzt die Frage, ob Versäum-
nisse der Vergangenheit den Weg in die 
Zukunft versperren dürfen. 

Es wird Zeit, dass sich Deutschland an-
lässlich der EPSAS endlich zu einem trans-
parenten, vergleichbaren und generatio-
nengerechten Haushalts- und Rechnungs-
wesen entschließt. Es kann insgesamt 
kaum ein Zweifel daran bestehen, dass 
hier – EPSAS hin oder her – dringender 
Handlungsbedarf besteht57, der kostenfrei 
nicht zu erledigen sein wird. Die EPSAS 
sind insofern eher Chance als Risiko58. 
Bundesregierung und Bundesgesetzgeber 
sind jetzt am Zug. Um es mit John F. Ken-
nedy zu sagen: „Die Zeit, um das Dach zu 
reparieren, ist, wenn die Sonne scheint.“

55 Vgl. PwC (2014), EY (2012)

56 Vgl. nur Budäus/Hilgers/Raupach (2014); KGSt/
Bertelsmann/Budäus (2009); Brixner/Harms/Noe 
(2003)

57 Vgl. nur GFSM 2014

58 Im Ergebnis ebenfalls so (Auswahl) Conrath-
Hargreaves/Wüstemann (2014), Müller-Marqués 
Berger/Heiling (2014); Budäus/Hilgers/Raupach 
(2014); KGSt/Bertelsmann/Budäus (2009); a.A. 
u.a. Adam (2014); Gerhards (2014).
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